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KUNDMACHUNG 
gemäß § 60 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 - TGO  

 
Rechnungsabschluss 2025 
Gemeinde Lans 
________ 
 
 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Lans für das Haushaltsjahr 2025 liegt in der Zeit  
 
vom 10.03.2026 – 25.03.2026 
 
zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt Lans auf. 
 
 

Gemeindebewohnern steht das Recht zu, innerhalb der Auflagefrist im Gemeindeamt Lans während der Amtszeiten des 
Gemeindeamtes Lans Einsicht in den Entwurf des Rechnungsabschlusses zu nehmen und bis zum Ablauf der Auflagefrist 
schriftliche Einwendungen zu erheben, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung zur Beratung über den 
Rechnungsabschluss zu behandeln hat.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Dr. Benedikt Erhard 

Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundgemacht 
10.03.2026 – 25.03.2026 
 
 


